Allgemeine Geschäftsbedingungen

Der Firma Indy’s Music & Lightsystems 
Inhaber / Geschäftsführer: Sven John
Für die Vermietung von Licht- und Tonanlagen, sowie Bühnentechnik der Firma Indy’s Music & Lightsystems  gelten die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen:

1. Es gelten die Preise gemäß gültiger Preisliste der Firma Indy’s Music & Lightsystems. Individuelle ( Sondervereinbarte ) Mietabsprachen bedürfen der  Schriftform.

2. Die Vermietung von Licht – und Tonanlagen, sowie Bühnentechnik, erfolgt unter einfachem verlängertem Eigentumsvorbehalt.

3. Die vermieteten Gegenstände sind seitens der Firma Indy’s Music & Lightsystems  nicht versichert. Der Mieter haftet dem Vermieter für alle auftretenden Schäden, insbesondere für Schäden infolge unsachgemäßer Handhabung, Feuer, Wasser, Diebstahl sowie auch durch Dritte zugefügte Schäden. Bei Reparaturschäden beschränkt sich die Haftung auf den Ersatz der Reparaturkosten. Bei wirtschaftlichem oder tatsächlichem Totalschaden der vermieteten Gegenstände haftet der Mieter dem Vermieter in Höhe des Neuanschaffungswertes des betreffenden Gegenstands.

4. Bei Rückgabe von vermieteten Gegenständen mit defekten Leuchtmitteln entsteht zusätzlich zum vereinbarten Mietzins ein pauschaler Schadensersatzsnspruch des Vermieters in Höhe von 50% des Leuchmittelkaufpreises. Das Recht des Mieters einen geringeren Schaden nachzuweisen, bleibt unberührt. Dem Vermieter bleibt  der Nachweis eines höheren Schadenersatzes vorbehalten.

Bei Defekt des Leuchmittels infolge von Gewaltanwendung hat der Mieter dem Vermieter den entstandenen Schaden gemäß Ziff. 3 zu ersetzen, also je nach Beschädigungsgrad die Reparaturkosten oder den Neuanschaffungswert.

5. Mängel, Schäden oder Funktionsstörungen der vermieteten Gegenstände sind seitens des Mieters dem Vermieter umgehend mitzuteilen.
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6. Sind einzelne vermietete Gegenstände oder Anlagenteile zum Zeitpunkt der Übergabe der Mietsache an den Mieter beschädigt oder in nicht vertragsmäßigem, weil nicht funktionstüchtigem Zustand, kann der Mieter innerhalb angemessener 

Zeit Abhilfe verlangen. Wird die Benutzung der vermieteten Gegenstände infolge eines Mangels erheblich beeinträchtigt und leistet der Vermieter innerhalb einer angemessenen Frist keine Abhilfe, kann der Mieter im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen den Mietvertrag kündigen. Für diesen Fall kann der Mieter Schadenersatz bis maximal zur Höhe des vereinbarten Mietzinses für das einzelne Mietobjekt verlangen, es sei denn, der Mangel des vermieteten Gegenstands beruht auf einem Umstand, den der Vermieter nicht zu vertreten hat. Weitergehende Schadenersatzansprüche des Mieters sind außer im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Vermieters, ausgeschlossen.

7. Die vermieteten Gegenstände sind bei vertraglich bestimmter Beendigung der Mietzeit seitens des Mieters an den Vermieter herauszugeben. Der Mieter hat eine Bringschuld  (alt: Die Rückgabepflicht des Mieters ist eine Bringschuld ). Im Fall des Verzugs des Mieters mit seiner Herausgabepflicht haftet er dem Vermieter für dessen Verzugsschaden, insbesondere auch für Fahrtkosten, Arbeitszeit und Verdienstausfall im Zusammenhang mit der Abholung der vermieteten Gegenstände durch den Vermieter beim Mieter.

8. Die Übergabe der vermieteten Gegenstände bei Mietbeginn erfolgt ausschließlich an Mieter, die sich durch ein gültiges amtliches Dokument ( Personalausweis oder Führerschein ) ausweisen können. Die Übergabe an Bevollmächtigte des Mieters erfolgt nur dann, wenn diese sich durch eine rechtswirksame schriftliche Vollmacht und eine Kopie des Personalausweises des vertraglichen Mieters legitimieren können.

9. In den gesetzlich vorgesehenen Fällen besteht ein Rücktrittsrecht des Mieters vom Mietvertrag. Maßgeblich ist der Eingang der Rücktrittserklärung beim Vermieter. Dem Mieter wird empfohlen, den Rücktritt schriftlich zu erklären. 

Soweit der Mieter den Rücktritt aus Gründen erklärt, die vom Vermieter nicht zu vertreten sind, kann der Vermieter angemessenen Ersatz für seinen entgangenen Gewinn und seine Aufwendungen verlangen. Bei Berechnung des Schadenersatzes sind ersparte Aufwendungen zu berücksichtigen. Es bleibt dem Mieter unbenommen, den Nachweis zu führen, dass im Zusammenhang mit dem Rücktritt oder der Nichteinhaltung des Mietvertrags keine oder geringere Kosten entstanden sind, als die vom Vermieter in der im Folgenden ausgewiesenen Pauschale festgelegt.

Der pauschalierte Anspruch auf Rücktrittsgebühren beträgt bei Rücktritt

bis zu 14 Tage vor Mietbeginn 50% des vereinbarten Mietzinses

13. bis 1. Tag vor Mietbeginn 65% des vereinbarten Mietzinses

am Tag des Mietbeginns 100% des vereinbarten Mietzinses.

Bis zum Mietbeginn kann der Mieter verlangen, dass ein Dritter in seine Rechte und Pflichten aus dem Mietvertrag eintritt. Es bedarf dazu der Mitteilung an den
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 Vermieter. Der Vermieter kann dem Wechsel in der Person widersprechen, wenn

die Ersatzperson den besonderen Erfordernissen nicht genügt oder gesetzliche Vorschriften oder behördliche Anordnungen entgegenstehen. Treten Ersatzpersonen 

an die Stelle des ursprünglichen Mieters, ist der Vermieter berechtigt, für den Verwaltungsaufwand im Zusammenhang mit dem Wechsel der Vertragspartei pauschal 25,00 EUR zu verlangen. Der Nachweis niedrigerer Kosten bleibt dem Mieter unbenommen.

Für den Mietzins und die durch den Wechsel der Mietpartei entstehenden Mehrkosten haften der Mieter und die Ersatzperson als Gesamtschuldner.

10. Der Mieter ist verpflichtet, die vermieteten Gegenstände bei Beendigung des Mietverhältnisses in Ordnungs- und vertragsgemäßem, sauberem Zustand an den Vermieter herauszugeben. Für den Fall der nicht oder nicht ordnungsgemäßen Erfüllung dieser Vertragspflicht verpflichtet sich der Mieter zur Zahlung eines Aufschlags für den durch Reinigung und Säuberung der Mietobjekte entstehenden Aufwand des Vermieters in Höhe von 10% des vereinbarten Mietzinses.

11. Zusätzliche Pflichten des Mieters, bei Verleihaufträgen die durch die Fa. Indy’s Music & Lightsystems durchgeführt werden:

· Der Mieter hat dafür zu sorgen, daß die in der Auftragsbestätigung aufgeführte Zahl von Auf – und Abbauhelfern zur Verfügung steht, ist dies nicht der Fall, verlangt der Vermieter eine Pauschale von 50 EUR pro fehlenden Auf – und Abbauhelfer. 

· Der Mieter hat dafür zu sorgen, daß die in der Auftragsbestätigung aufgeführte Anzahl von Starkstromanschlüssen nach neuester VDE – Norm in Bühnennähe vorhanden sind ( maximale Entfernung 10 Meter ). Wird dieser Punkt nicht erfüllt, kann die Fa. Indy’s Music & Lightsystems  den Aufbau verweigern. In diesem Fall, können gegen die Fa. Indy’s Music & Lightsystems keine Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden.

· Des weiteren gilt, wird durch eine schlechte Stromzufuhr ( z.B. Über oder Unterspannung ), oder schlechten Stromanschluß die Anlagen der Fa. Indy’s Music & Lightsystems beschädigt, oder es entsteht ein Brand dadurch, trägt der Mieter die vollen Kosten des dadurch entstandenen Schadens. Während der Betriebszeit der Licht – und Tonanlagen darf die Stromzufuhr nur mit Genehmigung eines Technikers der Fa. Indy’s Music & Lightsystems unterbrochen werden. Bei einer Nichtbeachtung dieser Punkte kann eine erhebliche Schadensersatzforderung der Fa. Indy’s Music & Lightsystems gegenüber dem Mieter geltend gemacht werden.

· Der Mieter hat dafür zu sorgen, daß unbefugte Personen vom Back – Stage Bereich entfernt werden können, falls von diesen Personen eine Gefahr für Anlagen ausgeht oder eine Gefahr für diese Personen besteht. Insbesondere während der Auf – und Abbauphase haftet der Veranstalter dafür, daß Dritte sich nicht im Gefahrenbereich befinden. Sollte der Aufbau durch Gründe, die vom Mieter verursacht wurden, wesentlich erschwert sein, haben wir das Recht den Aufbau abzusagen. Auch in diesem Fall können gegen die Fa. Indy’s Music & Lightsystems keine Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden. Dies gilt insbesondere auch,
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      wenn die An – und Abfahrt für unsere Fahrzeuge zum Aufbauort nicht oder schwer 

      möglich ist, die Sicherheit für unsere Anlagen aufgrund des Zustandes der Bühne 

      oder deren Größe nicht gegeben ist, oder bei Open Air Veranstaltungen kein 

      hinreichender Regenschutz vorhanden ist.

· Der Mieter wird nochmals darauf hingewiesen, daß die Anlagen der Fa. Indy’s Music & Lightsystems nicht versichert sind. Wird eine Beschädigung der Licht – und Tonanlagen, sowie Bühnentechnik durch Dritte, Brand, Diebstahl, Wasser oder sonstigen Gründen verursacht, trägt der Mieter die vollen Kosten und Schadensersatzansprüche auch durch Dritte.

· Der Mieter muß den Mitarbeitern der Fa. Indy’s Music & Lightsystems während ihrer Anwesenheit kostenlos ausreichend nicht alkoholische, alkoholische                  ( Spirituosen sind hiervon ausgeschlossen ) Getränke und Speisen kostenlos zur Verfügung stellen.

· Wird die Veranstaltung aus welchen Gründen auch immer, vom Mieter abgesagt, muß dieser die Mietzinsen wie in Punkt 9 der AGB’s beschrieben in vollem Umfang bezahlen.

12. Gerichtsstand: Für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit einem Miet-Leihvertrag ist das Amtsgericht Günzburg/Landgericht Memmingen das zuständige Gericht.

13. Salvatorische Klausel

Für den Fall der Unwirksamkeit einer Regelung bleibt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen davon unberührt. An die Stelle der unwirksamen Regelung tritt die gesetzliche Bestimmung aus dem Leih-Mietvertragsrecht des BGB. 
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